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Beschluss Grosser Gemeinderat 
2. Sitzung vom 08.04.2021 
 
 

 
1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 4168 
 

Postulat Luzia Genhart Feigenwinter, SP; Öffentliche Toilette im 
Dorfzentrum; Behandlung 

 

BNR 25 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Eva Häberli Vogelsang, Departementsvorsteherin Hochbau 
Ansprechpartner Verwaltung: Adrian Koller, Sachbearbeiter Hochbau 
 
Bericht 

An der GGR-Sitzung vom 22. Januar 2015 wurde das Postulat von Luzia Genhart Feigenwinter, SP; „Öffentli-
che Toilette im Dorfzentrum“, eingereicht. 
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Antwort des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat wurde im Zusammenhang mit Gesprächen zu einem Wettbewerbsverfahren beim Areal alte 
Post sowie dem Neubau der Velostation am Bahnhof durch die SBB kontaktiert, um eine öffentliche Toilette am 
Bahnhof zu realisieren. Mit dem GR-Beschluss am 25.06.2018 wurde beschlossen, gemeinsam mit der SBB 
eine öffentliche Toilette zu realisieren. Die Einwohnergemeinde beteiligte sich mit 50% an den Baukosten. Die 
Toilette wurde Vandalismus sicher erbaut.  
Per 01.11.2020 konnte somit die zweite öffentliche Toilette, eine steht beim Bahnhof Zollikofen (Gemeindege-
biet Münchenbuchsee) in Betrieb genommen werden. Der Unterhalt der wird durch die SBB erledigt.  
Der Gemeinderat prüft weiterhin mögliche zusätzliche Standorte (im Raum Oberdorf) für weitere öffentliche Toi-
letten.  
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 25 

Finanzkompetenz 
 

Art. 

Verfahren 
 

Art. 

 
 
Antrag 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

 
Beschluss 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

 
 
Eröffnung 

1. Bauabteilung (zur Information) 

2. Sekretariat GGR (Nachführen Register „Parlament“)  

 
 
Beilagen 

1. -- 

 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab 17. Mai 2021, in Kraft. 
 
 
 
 
 
Münchenbuchsee, 09. April 2021 
 
GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Sekretär Protokollführerin 

Olivier A. Gerig Franziska Zwygart 


